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(54) Heizungsanlage

(57) Die Erfindung betrifft eine Heizungsanlage, um-
fassend einen ersten Wärmeerzeuger (1) mit einer ersten
Abgasleitung (1.1) und einen zweiten Wärmeerzeuger
(2) mit einer zweiten Abgasleitung (2.1), wobei die beiden
Abgasleitungen (1.1, 2.1) in ein Abgasleitungsverbin-
dungsstück (3) offen einmündend ausgebildet sind. Nach

der Erfindung ist vorgesehen, dass eine der beiden Ab-
gasleitungen (2.1) zur Ausbildung eines Kondensatab-
fuhranschlusses an einer tiefsten Stelle (3.4) in das Ab-
gasleitungsverbindungsstück (3) einmündend ausgebil-
det ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Heizungsanlage ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Eine Heizungsanlage der eingangs genannten
Art ist nach dem Patentdokument DE 10 2005 050 212
A1 bekannt. Diese besteht aus einem ersten Wärmeer-
zeuger mit einer ersten Abgasleitung und aus einem
zweiten Wärmeerzeuger mit einer zweiten Abgasleitung,
wobei die Abgasleitungen in ein Abgasleitungsverbin-
dungsstück einmündend ausgebildet sind. Diese Lösung
dient dazu, den Eintrag von Abgas eines in Betrieb be-
findlichen Wärmeerzeugers in einen im Stillstand befind-
lichen Wärmeerzeuger zu vermeiden. Dies wird durch
an beiden Abgasleitungen vorgesehene Injektoren er-
reicht, wobei an einer tiefsten Stelle des Abgasleitungs-
verbindungsstücks ein Kondensatabfuhranschluss an-
geordnet ist. Kondensat entsteht dabei durch Auskon-
densieren aus dem Abgas.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Heizungsanlage der eingangs genannten Art zu verbes-
sern. Insbesondere soll eine Heizungsanlage der ein-
gangs genannten Art noch weiter vereinfacht werden.
[0004] Diese Aufgabe ist mit einer Heizungsanlage der
eingangs genannten Art durch die im Kennzeichen des
Patentanspruchs 1 aufgeführten Merkmale gelöst.
[0005] Nach der Erfindung ist also vorgesehen, dass
eine der beiden Abgasleitungen zur Ausbildung eines
Kondensatabfuhranschlusses an einer tiefsten Stelle in
das Abgasleitungsverbindungsstück einmündend aus-
gebildet ist.
[0006] Mit anderen Worten zeichnet sich die erfin-
dungsgemäße Lösung dadurch aus, dass auf den beim
vorgenannten Stand der Technik vorhandenen Konden-
satabfuhranschluss dadurch komplett verzichtet werden
kann, dass man eine der beiden Abgasleitung als sol-
chen verwendet. Dies ist dabei insbesondere dann mög-
lich, wenn die als Kondensatabfuhranschluss verwende-
te Abgasleitung mit einem Heizkessel verbunden ist, der
seinerseits einen Kondensatabfuhranschluss aufweist,
was regelmäßig der Fall ist.
[0007] Die Maßgabe bezüglich der Einmündung der
Abgasleitung an einer tiefsten Stelle des Abgasleitungs-
verbindungsstücks bedeutet dabei, dass die Abgaslei-
tung so am Abgasleitungsverbindungsstück angeordnet
ist, dass aus der anderen Abgasleitung austretendes
Kondensat schwerkraftbedingt automatisch zu dieser
tiefsten Stelle und von dort in die als Kondensatabfuhr-
anschluss ausgebildete Abgasleitung fließt.
[0008] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der erfin-
dungsgemäßen Heizungsanlage ergeben sich aus den
abhängigen Patentansprüchen.
[0009] Der Vollständigkeit halber wird noch auf die wei-
ter abliegende Lösung gemäß dem Patentdokument DE
102 40 990 A1 hingewiesen. Diese Lösung unterscheidet
sich aber insbesondere dadurch von der erfindungsge-
mäßen Lösung, dass dort die beiden Abgasleitungen
nicht offen in ein Abgasleitungsverbindungsstück ein-

mündend ausgebildet sind, sondern dass dort die eine
Abgasleitung lediglich konzentrisch in der anderen ge-
führt ist. Eine Zusammenführung der beiden Abgasströ-
me findet erst nach dem so genannten Abgassammel-
rohr außerhalb des Gebäudes statt.
[0010] Die erfindungsgemäße Heizungsanlage ein-
schließlich ihrer vorteilhaften Weiterbildungen wird nach-
folgend anhand der zeichnerischen Darstellung eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläutert.
[0011] Es zeigt

Figur 1 teilweise geschnitten eine Heizungsanlage
mit dem erfindungsgemäßen Abgasleitungs-
verbindungsstück.

[0012] In Figur 1 ist eine bevorzugte Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Heizungsanlage dargestellt.
Diese besteht zunächst in bekannter Weise aus einem
ersten Wärmeerzeuger 1 mit einer ersten Abgasleitung
1.1 und einem zweiten Wärmeerzeuger 2 mit einer zwei-
ten Abgasleitung 2.1. Dabei sind die beiden Abgasleitun-
gen 1.1, 2.1 in ein Abgasleitungsverbindungsstück 3 of-
fen einmündend ausgebildet.
[0013] Wesentlich für die erfindungsgemäße Hei-
zungsanlage ist nun, dass eine der beiden Abgasleitun-
gen 2.1 zur Ausbildung eines Kondensatabfuhranschlus-
ses an einer tiefsten Stelle 3.4 in das Abgasleitungsver-
bindungsstück 3, das vorzugsweise aus Kunststoff be-
steht, einmündend ausgebildet ist.
[0014] Die Maßgabe, dass die Abgasleitung 2.1 an ei-
ner tiefsten Stelle 3.4 in das Abgasleitungsverbindungs-
stück 3 einmündend ausgebildet ist, bedeutet dabei in
Ergänzung zu den vorstehenden Erläuterungen auch,
dass das Abgasleitungsverbindungsstück 3 gegebenen-
falls sogar ein tiefer liegendes Totwassergebiet aufweist,
dass aber dort anfallendes Kondensat ab einem be-
stimmten Füllstand im Totwassergebiet durch Überlauf
praktisch von allein bzw. wieder durch Schwerkraft zur
den Kondensatabfuhranschluss bildenden Abgasleitung
fließt.
[0015] Wie aus Figur 1 ersichtlich, ist besonders be-
vorzugt vorgesehen, dass die mit der tiefsten Stelle 3.4
verbundene Abgasleitung 2.1 bis zum Wärmeerzeuger
2 vertikal verlaufend ausgebildet und/oder die tiefste
Stelle 3.4 oberhalb der Wärmeerzeuger 1, 2 angeordnet
ist.
[0016] Weiterhin ist vorgesehen, dass der erste Wär-
meerzeuger 1, der vorzugsweise als Brennstoffzellen-
heizgerät ausgebildet ist, zur Deckung einer Grundlast
und der zweite Wärmeerzeuger 2, der vorzugsweise als
mit Öl, Gas oder Holz betriebener Heizkessel ausgebildet
ist, zur Deckung einer Spitzenlast ausgebildet ist.
[0017] Dabei ist die mit der tiefsten Stelle 3.4 verbun-
dene Abgasleitung 2.1 mit dem als Heizkessel ausgebil-
deten zweiten Wärmeerzeuger 2 verbunden ausgebildet.
Außerdem weist einer der Wärmeerzeuger 1, 2, hier ent-
sprechend der zweite Wärmeerzeuger 2, einen gebäu-
deseitigen Kondensatabfuhranschluss auf (nicht extra
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dargestellt, weil bekannt und ohne Weiteres vorstellbar).
[0018] Zur Optimierung der Druckverhältnisse inner-
halb des Abgasleitungsverbindungsstücks 3, worauf wei-
ter unten nochmals ausführlich eingegangen wird, ist fer-
ner bevorzugt vorgesehen, dass ein Strömungsquer-
schnitt einer Abgasleitung 1.1 im Einmündungsbereich
des Abgasleitungsverbindungsstücks 3 zur Erzeugung
einer Druckabsenkung in dieser Abgasleitung 1.1 ver-
jüngt ausgebildet ist. In anderen Worten ausgedrückt, ist
vorgesehen, dass ein in das Abgasleitungsverbindungs-
stück 3 einmündendes Ende einer Abgasleitung 1.1 als
düsenförmiger Injektor ausgebildet ist. Noch etwas kon-
kreter betrachtet, ist vorgesehen, dass ein in das Abgas-
leitungsverbindungsstück 3 einmündendes Ende der Ab-
gasleitung 1.1 in Abgasströmungsrichtung gesehen zu-
erst aus einem düsenförmigen Abschnitt 1.1.1 und im
Anschluss aus einem zylindrischen Abschnitt 1.1.2 ge-
bildet ist.
[0019] Damit dabei am offenen Ende des zylindrischen
Abschnitts 1.1.2 anfallendes Kondensat direkt in die Ab-
gasleitung 2.1 gelangen bzw. abfließen kann, ist weiter-
hin bevorzugt vorgesehen, dass ein in das Abgaslei-
tungsverbindungsstück 3 einmündendes, offenes Ende
der einen Abgasleitung 1.1 senkrecht oberhalb der an-
deren Abgasleitung 2.1 angeordnet ist. Wie weiterhin aus
Figur 1 ersichtlich, führen diese Maßgaben außerdem
dazu, dass einmal aus der Abgasleitung 1.1 ausgetrete-
nes Kondensat nicht mehr in diese Abgasleitung 1.1 zu-
rück gelangen kann, da ein freies Ende der Abgasleitung
1.1, insbesondere der düsenförmige Injektoren, stets mit
Abstand, besonderes bevorzugt konzentrisch, zu Wän-
den des vorzugsweise als T-förmiges Rohrstück ausge-
bildeten Abgasleitungsverbindungsstücks 3 angeordnet
ist.
[0020] Ferner ist mit Verweis auf Figur 1 zur Optimie-
rung der Druckverhältnisse im Abgasleitungsverbin-
dungsstück 3 vorgesehen, dass ein Strömungsquer-
schnitt einer Abgasleitung 2.1 im Einmündungsbereich
des Abgasleitungsverbindungsstücks 3 zur Erzeugung
einer Druckerhöhung in dieser Abgasleitung 2.1 erweitert
ausgebildet ist. In anderen Worten ausgedrückt, ist vor-
gesehen, dass ein in das Abgasleitungsverbindungs-
stück 3 einmündendes Ende einer Abgasleitung 2.1 als
Diffusor ausgebildet ist.
[0021] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass die
Abgasleitung 1.1 des einen Wärmeerzeugers 1 unparal-
lel bzw. nicht parallel, vorzugsweise senkrecht, zur Ab-
gasleitung 2.1 des anderen Wärmeerzeugers 2 in das
Abgasleitungsverbindungsstück 3 einmündend ausge-
bildet ist.
[0022] Ferner weist das Abgasleitungsverbindungs-
stück 3 einen ersten Abgasanschluss 3.1 für die erste
Abgasleitung 1.1, einen zweiten Abgasanschluss 3.2 für
die zweite Abgasleitung 2.1 und einen dritten Abgasan-
schluss 3.3 zu einer gemeinsamen Abgasabfuhrleitung
5 auf. Dabei sind vorzugsweise Anschlussflächen zweier
Abgasanschlüsse 3.1, 3.3 parallel zueinander und eine
Anschlussfläche des weiteren Abgasanschlusses 3.2

unparallel bzw. nicht parallel, vorzugsweise senkrecht,
zu den beiden anderen Anschlussflächen angeordnet.
[0023] Außerdem ist, um Verwechslungen beim An-
schließen der Wärmeerzeuger 1, 2 an das Abgaslei-
tungsverbindungsstück 3 zu vermeiden, vorgesehen,
dass der Abgasanschluss 3.1 für die eine Abgasleitung
1.1 eine andere Größe, insbesondere einen anderen
Durchmesser, als der Abgasanschluss 3.2 für die andere
Abgasleitung 2.1 aufweist.
[0024] Schließlich ist das Abgasleitungsverbindungs-
stück 3 für einen raumluftunabhängigen Betrieb der Wär-
meerzeuger 1, 2 mit einer drei Luftanschlüsse 4.1 auf-
weisenden, das Abgasleitungsverbindungsstück 3 vor-
zugsweise mantelförmig umschließenden Luftführung 4
versehen. Mindestens einer, im vorliegenden Fall alle,
der Abgasanschlüsse 3.1, 3.2, 3.3 sind jeweils konzen-
trisch innerhalb der Luftanschlüsse 4.1 angeordnet.
[0025] Die erfindungsgemäße Heizungsanlage funkti-
oniert wie folgt:
[0026] Der Wärmeerzeuger 1, in diesem Fall ein
Brennstoffzellenheizgerät, dient zur Befriedigung einer
gegebenen Grundlast. Über die Abgasleitung 1.1 gelangt
Abgas vom Wärmeerzeuger 1 zum Abgasleitungsverbin-
dungsstück 3, wobei der Wärmeerzeuger 1 vorzugswei-
se gleichzeitig über den Luftanschluss 4.1 mit Frischluft
versorgt wird. Aufgrund der Verjüngung bzw. des düsen-
förmigen Abschnitts 1.1.1 am Einmündungsbereich
steigt die Strömungsgeschwindigkeit des Abgases an
dieser Stelle an. Gleichzeitig führt die Verjüngung auf-
grund des Bernoulli-Effekts (siehe auch http://de.wikipe-
dia.org/w/index.php?title=
Str%C3%B6mung_nach_Bernoulli_und_Venturi&ol-
did=127053410) zu einer Druckabsenkung, d. h. am of-
fenen Ende liegt ein vergleichsweise niedriger Druck an.
[0027] Der Wärmeerzeuger 2, in diesem Fall zum Bei-
spiel ein gasbetriebener Heizkessel, dient zur Befriedi-
gung von Spitzenlasten. Über die Abgasleitung 2.1 ge-
langt Abgas vom Wärmeerzeuger 2 zum Abgasleitungs-
verbindungsstück 3, wobei der Wärmeerzeuger 2 vor-
zugsweise gleichzeitig über den Luftanschluss 4.1 mit
Frischluft versorgt wird. Aufgrund der in Figur 1 darge-
stellten Erweiterung bzw. des vorerwähnten Diffusors am
Einmündungsbereich sinkt die Strömungsgeschwindig-
keit des Abgases an dieser Stelle. Dies führt gleichzeitig
zu einem Druckanstieg an dieser Stelle.
[0028] Im Ergebnis führen diese beschriebenen und
bewusst herbeigeführten Druckverhältnisse vorteilhaft
dazu, dass der zweite, vorzugsweise modulierend arbei-
tende Wärmeerzeuger 2 bei kleiner Leistung nicht vom
Abgas des ersten Wärmeerzeugers 1 beeinträchtigt bzw.
schlimmstenfalls sogar ausgeblasen wird, da der Druck
des Abgases am Austritt der Abgasleitung 2.1 höher ist
als am Austritt der Abgasleitung 1.1.

Bezugszeichenliste

[0029]
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1 erster Wärmeerzeuger
1.1 erste Abgasleitung
1.1.1 düsenförmiger Abschnitt
1.1.2 zylinderförmiger Abschnitt
2 zweiter Wärmeerzeuger
2.1 zweite Abgasleitung
3 Abgasleitungsverbindungsstück
3.1 erster Abgasanschluss
3.2 zweiter Abgasanschluss
3.3 dritter Abgasanschluss
3.4 tiefste Stelle
4 Luftführung
4.1 Luftanschlüsse
5 Abgasabfuhrleitung

Patentansprüche

1. Heizungsanlage, umfassend einen ersten Wär-
meerzeuger (1) mit einer ersten Abgasleitung (1.1)
und einen zweiten Wärmeerzeuger (2) mit einer
zweiten Abgasleitung (2.1), wobei die beiden Abgas-
leitungen (1.1, 2.1) in ein Abgasleitungsverbin-
dungsstück (3) offen einmündend ausgebildet sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine der beiden Abgasleitungen (2.1) zur Aus-
bildung eines Kondensatabfuhranschlusses an ei-
ner tiefsten Stelle (3.4) in das Abgasleitungsverbin-
dungsstück (3) einmündend ausgebildet ist.

2. Heizungsanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Strömungsquerschnitt einer Abgasleitung
(1.1) im Einmündungsbereich des Abgasleitungs-
verbindungsstücks (3) zur Erzeugung einer
Druckabsenkung in dieser Abgasleitung (1.1) ver-
jüngt ausgebildet ist.

3. Heizungsanlage nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein in das Abgasleitungsverbindungsstück (3)
einmündendes Ende einer Abgasleitung (1.1) als dü-
senförmiger Injektor ausgebildet ist.

4. Heizungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Strömungsquerschnitt einer Abgasleitung
(2.1) im Einmündungsbereich des Abgasleitungs-
verbindungsstück (3) zur Erzeugung einer Drucker-
höhung in dieser Abgasleitung (2.1) erweitert aus-
gebildet ist.

5. Heizungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abgasleitung (1.1) des einen Wärmeerzeu-
gers (1) unparallel zur Abgasleitung (2.1) des ande-
ren Wärmeerzeugers (2) in das Abgasleitungsver-
bindungsstück (3) einmündend ausgebildet ist.

6. Heizungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Abgasleitungsverbindungsstück (3) einen
ersten Abgasanschluss (3.1) für die erste Abgaslei-
tung (1.1), einen zweiten Abgasanschluss (3.2) für
die zweite Abgasleitung (2.1) und einen dritten Ab-
gasanschluss (3.3) zu einer gemeinsamen Abgas-
abfuhrleitung (5) aufweist.

7. Heizungsanlage nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass Anschlussflächen zweier Abgasanschlüsse
(3.1, 3.3) parallel zueinander und eine Anschlussflä-
che des weiteren Abgasanschlusses (3.2) unparallel
zu den beiden anderen Anschlussflächen angeord-
net sind.

8. Heizungsanlage nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Abgasanschluss (3.1) für die eine Abgas-
leitung (1.1) eine andere Größe, insbesondere einen
anderen Durchmesser, als der Abgasanschluss
(3.2) für die andere Abgasleitung (2.1) aufweist.

9. Heizungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Abgasleitungsverbindungsstück (3) für ei-
nen raumluftunabhängigen Betrieb der Wärmeer-
zeuger (1, 2) mit einer drei Luftanschlüsse (4.1) auf-
weisenden Luftführung (4) versehen ist.

10. Heizungsanlage nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Abgasanschluss (3.1, 3.2, 3.3) konzent-
risch innerhalb des Luftanschlusses (4.1) angeord-
net ist.
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